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BEKANNTMACHUNG Gemeinde Untersteinach

Öffentliche Bekanntmachung der Grundsteuer 2022 
in der Gemeinde Untersteinach

A.
Durch öffentliche Bekanntmachung wird für alle Grundstücke, de-
ren Bemessungsgrundlagen (Messbeträge) sich seit der letzten Be-
scheiderstellung nicht geändert haben, die Grundsteuer gemäß § 27 
Abs. 3 des Grundsteuergesetzes (BGBl I 1973, S. 965, zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 19. Dezember 2008 (BGBl I S. 2794)) für das 
Kalenderjahr 2022 in der zuletzt für das Kalenderjahr 2021 veran-
lagten Höhe festgesetzt. Vorbehaltlich der Festlegung in der Haus-
haltssatzung 2022 wird daher öffentlich bekannt gemacht, dass der 
Hebesatz 2022 für 
 die Grundsteuer A 330 v. H.
und für  die Grundsteuer B  330 v. H.
beträgt.

Dementsprechend sind die gleichen Grundsteuerbeträge wie im 
Vorjahr zu zahlen, sofern nicht schriftlich ein neuer Grundsteuer-
bescheid ergeht. Die gesetzlichen Fälligkeiten (§ 28 Abs. 2 GrStG) 
sind aus den zuletzt zugestellten Grundsteuerbescheiden ersicht-
lich (15.02., 15.05., 01.07., 15.08. und 15.11.) 

B.
Mit dem Tage der öffentlichen Bekanntmachung dieser Steuerfest-
setzung treten für die Steuerpflichtigen die gleichen Rechtswir-
kungen ein, wie wenn ihnen an diesem Tag ein schriftlicher Steuer-
bescheid zugegangen wäre.

C.
Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner 
Bekanntgabe entweder Widerspruch eingelegt (siehe 1.) oder un-
mittelbar Klage erhoben (siehe 2.) werden.

1.  Wenn Widerspruch eingelegt wird:

 Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Verwaltungsgemeinschaft Untersteinach, Stadtsteinacher Str. 17, 
95369 Untersteinach einzulegen. Sollte über den Widerspruch 
ohne zureichenden Grund in angemessener Frist sachlich nicht 
entschieden werden, so kann Klage bei dem Bayerischen Verwal-
tungsgericht in Bayreuth, Postfachanschrift: Postfach 11 03 21, 
95422 Bayreuth, Hausanschrift: Friedrichstraße 16, 95444 Bay-
reuth, schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten 
der Geschäftsstelle dieses Gerichts erhoben werden. Die Klage 
kann nicht vor Ablauf von drei Monaten seit der Einlegung des 
Widerspruchs erhoben werden, außer wenn wegen besonderer 
Umstände des Falles eine kürzere Frist geboten ist. Die Klage 
muss den Kläger, den Beklagten (Gemeinde Untersteinach) und 
den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen 
bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden 
Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene 

Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. 
Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die üb-
rigen Beteiligten beigefügt werden. 

2.  Wenn unmittelbar Klage erhoben wird:

 Die Klage ist bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht in Bay-
reuth, Postfachanschrift: Postfach 11 03 21, 95422 Bayreuth, 
Hausanschrift: Friedrichstraße 16, 95444 Bayreuth, schriftlich, 
zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle die-
ses Gerichts oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz 
zugelassenen Form zu erheben. Die Klage muss den Kläger, den 
Beklagten (Gemeinde Untersteinach) und den Gegenstand des 
Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag 
enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Be-
weismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in 
Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und al-
len Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten 
beigefügt werden. 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

• Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung der 
Verwaltungsgerichtsordnung vom 22.06.2007 (GVBl Nr. 13/2007 
Seite 390) wurde in diesem Rechtsbereich ein fakultatives Wider-
spruchsverfahren eingeführt, das eine Wahlmöglichkeit eröffnet 
zwischen Widerspruchseinlegung und unmittelbarer Klageerhe-
bung. 

• Die Widerspruchseinlegung in elektronischer Form (z.B. durch 
E-Mail) ist unzulässig. 

• Ein Verfahren vor dem Verwaltungsgericht kann auch in elek-
tronischer Form eingeleitet werden. Nähere Informationen zur 
elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie 
bitte der Internetpräsenz der Bayerischen Verwaltungsgerichts-
barkeit (www.vgh.bayern.de).

• Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge Klageerhebung eine Verfahrensgebühr 
fällig.

• Einwendungen, die sich gegen die Grundsteuer- bzw. Gewerbe-
steuerpflicht überhaupt oder gegen den Grundsteuer- bzw. Ge-
werbesteuermessbetrag oder den Zuschlag wegen verspäteter 
Abgabe bzw. Nichtabgabe der Steuererklärung richten, sind nicht 
mit dem vorbezeichneten Rechtsbehelf geltend zu machen, son-
dern, bei dem Finanzamt anzubringen, das den Messbescheid er-
lassen hat. 

• Durch die Einlegung eines Rechtsbehelfs wird die Wirksamkeit 
dieses Bescheides nicht gehemmt, insbesondere wird die Einhe-
bung der angeforderten Abgaben nicht aufgehalten (§ 80 Abs. 2 
Nr. 1 VwGO). 

Untersteinach, 03. Januar 2022
Gemeinde Untersteinach
Schmiechen
Erster Bürgermeister
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BEKANNTMACHUNG Gemeinde Guttenberg

Öffentliche Bekanntmachung der Grundsteuer 2022 
in der Gemeinde Guttenberg

A.
Durch öffentliche Bekanntmachung wird für alle Grundstücke, de-
ren Bemessungsgrundlagen (Messbeträge) sich seit der letzten Be-
scheiderstellung nicht geändert haben, die Grundsteuer gemäß § 27 
Abs. 3 des Grundsteuergesetzes (BGBl I 1973, S. 965, zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 19. Dezember 2008 (BGBl I S. 2794)) für das 
Kalenderjahr 2022 in der zuletzt für das Kalenderjahr 2021 veran-
lagten Höhe festgesetzt. Vorbehaltlich der Festlegung in der Haus-
haltssatzung 2022 wird daher öffentlich bekannt gemacht, dass der 
Hebesatz 2022 für 
 die Grundsteuer A 350 v. H.
und für  die Grundsteuer B  341 v. H.
beträgt.

Dementsprechend sind die gleichen Grundsteuerbeträge wie im 
Vorjahr zu zahlen, sofern nicht schriftlich ein neuer Grundsteuer-
bescheid ergeht. Die gesetzlichen Fälligkeiten (§ 28 Abs. 2 GrStG) 
sind aus den zuletzt zugestellten Grundsteuerbescheiden ersicht-
lich (15.02., 15.05., 01.07., 15.08. und 15.11.) 

B.
Mit dem Tage der öffentlichen Bekanntmachung dieser Steuerfest-
setzung treten für die Steuerpflichtigen die gleichen Rechtswir-
kungen ein, wie wenn ihnen an diesem Tag ein schriftlicher Steuer-
bescheid zugegangen wäre.

C.
Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner 
Bekanntgabe entweder Widerspruch eingelegt (siehe 1.) oder un-
mittelbar Klage erhoben (siehe 2.) werden.

1. Wenn Widerspruch eingelegt wird:
 Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der 

Verwaltungsgemeinschaft Untersteinach, Stadtsteinacher Str. 17, 
95369 Untersteinach einzulegen. Sollte über den Widerspruch 
ohne zureichenden Grund in angemessener Frist sachlich nicht 
entschieden werden, so kann Klage bei dem Bayerischen Verwal-
tungsgericht in Bayreuth, Postfachanschrift: Postfach 11 03 21, 
95422 Bayreuth, Hausanschrift: Friedrichstraße 16, 95444 Bay-
reuth, schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten 
der Geschäftsstelle dieses Gerichts erhoben werden. Die Klage 
kann nicht vor Ablauf von drei Monaten seit der Einlegung des 
Widerspruchs erhoben werden, außer wenn wegen besonderer 
Umstände des Falles eine kürzere Frist geboten ist. Die Klage 
muss den Kläger, den Beklagten (Gemeinde Guttenberg) und den 
Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen be-
stimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tat-
sachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene 
Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. 
Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die üb-
rigen Beteiligten beigefügt werden. 

2. Wenn unmittelbar Klage erhoben wird:
 Die Klage ist bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht in Bay-

reuth, Postfachanschrift: Postfach 11 03 21, 95422 Bayreuth, 
Hausanschrift: Friedrichstraße 16, 95444 Bayreuth, schriftlich, 
zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle die-
ses Gerichts oder elektronisch in einer für den Schriftformer-
satz zugelassenen Form zu erheben. Die Klage muss den Kläger, 
den Beklagten (Gemeinde Guttenberg) und den Gegenstand des 
Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag 
enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Be-
weismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in 
Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und al-
len Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten 
beigefügt werden. 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

• Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung der 
Verwaltungsgerichtsordnung vom 22.06.2007 (GVBl Nr. 13/2007 
Seite 390) wurde in diesem Rechtsbereich ein fakultatives Wider-
spruchsverfahren eingeführt, das eine Wahlmöglichkeit eröffnet 
zwischen Widerspruchseinlegung und unmittelbarer Klageerhe-
bung. 

• Die Widerspruchseinlegung in elektronischer Form (z.B. durch 
E-Mail) ist unzulässig. 

• Ein Verfahren vor dem Verwaltungsgericht kann auch in elek-
tronischer Form eingeleitet werden. Nähere Informationen zur 
elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie 
bitte der Internetpräsenz der Bayerischen Verwaltungsgerichts-
barkeit (www.vgh.bayern.de).

• Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge Klageerhebung eine Verfahrensgebühr 
fällig.

• Einwendungen, die sich gegen die Grundsteuer- bzw. Gewerbe-
steuerpflicht überhaupt oder gegen den Grundsteuer- bzw. Ge-
werbesteuermessbetrag oder den Zuschlag wegen verspäteter 
Abgabe bzw. Nichtabgabe der Steuererklärung richten, sind nicht 
mit dem vorbezeichneten Rechtsbehelf geltend zu machen, son-
dern, bei dem Finanzamt anzubringen, das den Messbescheid er-
lassen hat. 

• Durch die Einlegung eines Rechtsbehelfs wird die Wirksamkeit 
dieses Bescheides nicht gehemmt, insbesondere wird die Einhe-
bung der angeforderten Abgaben nicht aufgehalten (§ 80 Abs. 2 
Nr. 1 VwGO). 

Untersteinach, 03. Januar 2022
Gemeinde Guttenberg
Laaber
Erster Bürgermeister

BEKANNTMACHUNG Stadt Kupferberg

Öffentliche Bekanntmachung der Grundsteuer 2022 
in der Stadt Kupferberg

A.
Durch öffentliche Bekanntmachung wird für alle Grundstücke, de-
ren Bemessungsgrundlagen (Messbeträge) sich seit der letzten Be-
scheiderstellung nicht geändert haben, die Grundsteuer gemäß § 27 
Abs. 3 des Grundsteuergesetzes (BGBl I 1973, S. 965, zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 19. Dezember 2008 (BGBl I S. 2794)) für das 
Kalenderjahr 2022 in der zuletzt für das Kalenderjahr 2021 veran-
lagten Höhe festgesetzt. Vorbehaltlich der Festlegung in der Haus-
haltssatzung 2022 wird daher öffentlich bekannt gemacht, dass der 
Hebesatz 2022 für 
 die Grundsteuer A 370 v. H.
und für  die Grundsteuer B  360 v. H.
beträgt.

Dementsprechend sind die gleichen Grundsteuerbeträge wie im 
Vorjahr zu zahlen, sofern nicht schriftlich ein neuer Grundsteuer-
bescheid ergeht. Die gesetzlichen Fälligkeiten (§ 28 Abs. 2 GrStG) 
sind aus den zuletzt zugestellten Grundsteuerbescheiden ersicht-
lich (15.02., 15.05., 01.07., 15.08. und 15.11.) 

B.
Mit dem Tage der öffentlichen Bekanntmachung dieser Steuerfest-
setzung treten für die Steuerpflichtigen die gleichen Rechtswir-
kungen ein, wie wenn ihnen an diesem Tag ein schriftlicher Steuer-
bescheid zugegangen wäre.

C.
Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner 
Bekanntgabe entweder Widerspruch eingelegt (siehe 1.) oder un-
mittelbar Klage erhoben (siehe 2.) werden.

1.  Wenn Widerspruch eingelegt wird:
 Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der 

Verwaltungsgemeinschaft Untersteinach, Stadtsteinacher Str. 17, 
95369 Untersteinach einzulegen. Sollte über den Widerspruch 
ohne zureichenden Grund in angemessener Frist sachlich nicht 
entschieden werden, so kann Klage bei dem Bayerischen Verwal-
tungsgericht in Bayreuth, Postfachanschrift: Postfach 11 03 21, 
95422 Bayreuth, Hausanschrift: Friedrichstraße 16, 95444 Bay-
reuth, schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten 
der Geschäftsstelle dieses Gerichts erhoben werden. Die Klage 
kann nicht vor Ablauf von drei Monaten seit der Einlegung des 
Widerspruchs erhoben werden, außer wenn wegen besonderer 
Umstände des Falles eine kürzere Frist geboten ist. Die Klage 
muss den Kläger, den Beklagten (Stadt Kupferberg) und den 
Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen be-



stimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tat-
sachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene 
Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. 
Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die üb-
rigen Beteiligten beigefügt werden. 

2.  Wenn unmittelbar Klage erhoben wird:
 Die Klage ist bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht in Bay-

reuth, Postfachanschrift: Postfach 11 03 21, 95422 Bayreuth, 
Hausanschrift: Friedrichstraße 16, 95444 Bayreuth, schriftlich, 
zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle die-
ses Gerichts oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz 
zugelassenen Form zu erheben. Die Klage muss den Kläger, den 
Beklagten (Stadt Kupferberg) und den Gegenstand des Klagebe-
gehrens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. 
Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sol-
len angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder 
in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen 
sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:
• Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung der 

Verwaltungsgerichtsordnung vom 22.06.2007 (GVBl Nr. 13/2007 
Seite 390) wurde in diesem Rechtsbereich ein fakultatives Wider-
spruchsverfahren eingeführt, das eine Wahlmöglichkeit eröffnet 
zwischen Widerspruchseinlegung und unmittelbarer Klageerhe-
bung. 

• Die Widerspruchseinlegung in elektronischer Form (z.B. durch 
E-Mail) ist unzulässig. 

• Ein Verfahren vor dem Verwaltungsgericht kann auch in elek-
tronischer Form eingeleitet werden. Nähere Informationen zur 
elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie 
bitte der Internetpräsenz der Bayerischen Verwaltungsgerichts-
barkeit (www.vgh.bayern.de).

• Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge Klageerhebung eine Verfahrensgebühr 
fällig.

• Einwendungen, die sich gegen die Grundsteuer- bzw. Gewerbe-
steuerpflicht überhaupt oder gegen den Grundsteuer- bzw. Ge-
werbesteuermessbetrag oder den Zuschlag wegen verspäteter 
Abgabe bzw. Nichtabgabe der Steuererklärung richten, sind nicht 
mit dem vorbezeichneten Rechtsbehelf geltend zu machen, son-
dern, bei dem Finanzamt anzubringen, das den Messbescheid er-
lassen hat. 

• Durch die Einlegung eines Rechtsbehelfs wird die Wirksamkeit 
dieses Bescheides nicht gehemmt, insbesondere wird die Einhe-
bung der angeforderten Abgaben nicht aufgehalten (§ 80 Abs. 2 
Nr. 1 VwGO). 

Untersteinach, 03. Januar 2022
Stadt Kupferberg
Michel
Erster Bürgermeister

BEKANNTMACHUNG Markt Ludwigschorgast

Öffentliche Bekanntmachung der Grundsteuer 2022 
im Markt Ludwigschorgast

A.
Durch öffentliche Bekanntmachung wird für alle Grundstücke, de-
ren Bemessungsgrundlagen (Messbeträge) sich seit der letzten Be-
scheiderstellung nicht geändert haben, die Grundsteuer gemäß § 27 
Abs. 3 des Grundsteuergesetzes (BGBl I 1973, S. 965, zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 19. Dezember 2008 (BGBl I S. 2794)) für das 
Kalenderjahr 2022 in der zuletzt für das Kalenderjahr 2021 veran-
lagten Höhe festgesetzt. Vorbehaltlich der Festlegung in der Haus-
haltssatzung 2022 wird daher öffentlich bekannt gemacht, dass der 
Hebesatz 2022 für 
 die Grundsteuer A 340 v. H.
und für  die Grundsteuer B  340 v. H.
beträgt.

Dementsprechend sind die gleichen Grundsteuerbeträge wie im 
Vorjahr zu zahlen, sofern nicht schriftlich ein neuer Grundsteuer-
bescheid ergeht. Die gesetzlichen Fälligkeiten (§ 28 Abs. 2 GrStG) 
sind aus den zuletzt zugestellten Grundsteuerbescheiden ersicht-
lich (15.02., 15.05., 01.07., 15.08. und 15.11.) 

B.
Mit dem Tage der öffentlichen Bekanntmachung dieser Steuerfest-
setzung treten für die Steuerpflichtigen die gleichen Rechtswir-
kungen ein, wie wenn ihnen an diesem Tag ein schriftlicher Steuer-
bescheid zugegangen wäre.

C.
Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner 
Bekanntgabe entweder Widerspruch eingelegt (siehe 1.) oder un-
mittelbar Klage erhoben (siehe 2.) werden.

1. Wenn Widerspruch eingelegt wird:
 Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der 

Verwaltungsgemeinschaft Untersteinach, Stadtsteinacher Str. 17, 
95369 Untersteinach einzulegen. Sollte über den Widerspruch 
ohne zureichenden Grund in angemessener Frist sachlich nicht 
entschieden werden, so kann Klage bei dem Bayerischen Verwal-
tungsgericht in Bayreuth, Postfachanschrift: Postfach 11 03 21, 
95422 Bayreuth, Hausanschrift: Friedrichstraße 16, 95444 Bay-
reuth, schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten 
der Geschäftsstelle dieses Gerichts erhoben werden. Die Klage 
kann nicht vor Ablauf von drei Monaten seit der Einlegung des 
Widerspruchs erhoben werden, außer wenn wegen besonderer 
Umstände des Falles eine kürzere Frist geboten ist. Die Klage 
muss den Kläger, den Beklagten (Markt Ludwigschorgast) und 
den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen 
bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden 
Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene 
Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. 
Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die üb-
rigen Beteiligten beigefügt werden. 

2. Wenn unmittelbar Klage erhoben wird:
 Die Klage ist bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht in Bay-

reuth, Postfachanschrift: Postfach 11 03 21, 95422 Bayreuth, 
Hausanschrift: Friedrichstraße 16, 95444 Bayreuth, schriftlich, 
zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle die-
ses Gerichts oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz 
zugelassenen Form zu erheben. Die Klage muss den Kläger, den 
Beklagten (Markt Ludwigschorgast) und den Gegenstand des 
Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag 
enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Be-
weismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in 
Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und al-
len Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten 
beigefügt werden. 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:
• Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung der 

Verwaltungsgerichtsordnung vom 22.06.2007 (GVBl Nr. 13/2007 
Seite 390) wurde in diesem Rechtsbereich ein fakultatives Wider-
spruchsverfahren eingeführt, das eine Wahlmöglichkeit eröffnet 
zwischen Widerspruchseinlegung und unmittelbarer Klageerhe-
bung. 

• Die Widerspruchseinlegung in elektronischer Form (z.B. durch 
E-Mail) ist unzulässig. 

• Ein Verfahren vor dem Verwaltungsgericht kann auch in elek-
tronischer Form eingeleitet werden. Nähere Informationen zur 
elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie 
bitte der Internetpräsenz der Bayerischen Verwaltungsgerichts-
barkeit (www.vgh.bayern.de).

• Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge Klageerhebung eine Verfahrensgebühr 
fällig.

• Einwendungen, die sich gegen die Grundsteuer- bzw. Gewerbe-
steuerpflicht überhaupt oder gegen den Grundsteuer- bzw. Ge-
werbesteuermessbetrag oder den Zuschlag wegen verspäteter 
Abgabe bzw. Nichtabgabe der Steuererklärung richten, sind nicht 
mit dem vorbezeichneten Rechtsbehelf geltend zu machen, son-
dern, bei dem Finanzamt anzubringen, das den Messbescheid er-
lassen hat. 

• Durch die Einlegung eines Rechtsbehelfs wird die Wirksamkeit 
dieses Bescheides nicht gehemmt, insbesondere wird die Einhe-
bung der angeforderten Abgaben nicht aufgehalten (§ 80 Abs. 2 
Nr. 1 VwGO). 

Untersteinach, 03. Januar 2022
Markt Ludwigschorgast
Leithner-Bisani
Erste Bürgermeisterin
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BEKANNTMACHUNG  Gemeinde Rugendorf

Vollzug des Baugesetzbuches -BauGB-;

Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses zur Aufstellung des 
Bebauungsplanes für das Baugebiet „Losau Ost“

Die Gemeinde Rugendorf hat mit Beschluss vom 08.11.2021 in öf-
fentlicher Sitzung den Bebauungsplan „Losau Ost“ für die Grund-
stücke Fl.Nrn. 1218 und 1219 sowie Teilflächen der Grundstücke 
Fl.Nrn. 1211 und 1221 der Gemarkung Rugendorf als Satzung be-
schlossen. Dieser Beschluss wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 des Bau-
gesetzbuches (BauGB) ortsüblich bekannt gemacht. Mit dieser Be-
kanntmachung tritt der Bebauungsplan in Kraft. Jedermann kann 
den Bebauungsplan mit der Begründung sowie die zusammenfas-
sende Erklärung über die Art und Weise, wie die Umweltbelange 
und die Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung 
in dem Bebauungsplan berücksichtigt wurden und aus welchen 
Gründen der Plan nach Abwägung mit den geprüften, in Betracht 
kommenden anderweitigen Planungsmöglichkeiten gewählt wurde, 
bei der Gemeinde Rugendorf, Marktplatz 8, 95346 Stadtsteinach, 
während der allgemeinen Dienststunden einsehen und über deren 
Inhalt Auskunft verlangen.

Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung 
von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der Abwä-
gung sowie die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB wird hingewie-
sen.

Unbeachtlich werden demnach

1.  eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verlet-
zung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,

2.  eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche 
Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungs-
plans und des Flächennutzungsplans und

3.  nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwä-
gungsvorgangs und

4.  nach § 214 Abs. 2a im beschleunigten Verfahren beachtliche Feh-
ler,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Be-
bauungsplans schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht 
worden sind; der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel 
begründen soll, ist darzulegen. Außerdem wird auf die Vorschrif-
ten des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB hingewiesen. 
Danach erlöschen Entschädigungsansprüche für nach den §§ 39 bis 
42 BauGB eingetretene Vermögensnachteile, wenn nicht innerhalb 
von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Ver-
mögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruches 
herbeigeführt wird.

Stadtsteinach, 04. Januar 2022
Gemeinde Rugendorf
Gerhard Theuer
Erster Bürgermeister
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